
 
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

 
 
Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 
Leistungs- und Entgeltvereinbarung für die Erbringung therapeutischer Leistungen 
(Referent: Herr Scheuer) 
 
Beratungsabfolge 
 

Sitzung Datum Beschlussqualität 

Jugendhilfeausschuss 14.11.2019 Entscheidung 

 
Antrag: 
 

1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der als Anlage beigefügten Qualitäts- und 
Entgeltvereinbarung für die Erbringung von therapeutischen Leistungen nach § 35 a SGB 
VIII zu. 

 
2. Die Entgeltsätze für therapeutische Leistungen werden ab 01.01.2020 für die Stadt 

Ingolstadt wie unter 2. dargestellt und unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen 
Gremien der Jugendämter der Region 10 festgelegt.  
 

3. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der zukünftigen Dynamisierung der Entgeltsätze unter 
Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Gremien der Jugendämter in der Region 10 zu.  

 
 
 
Beschluss: 
 
Jugendhilfeausschuss vom  14.11.2019 

Mit allen Stimmen: 
Entsprechend dem Antrag genehmigt. 
 
 


